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Bekanntmachung 
 

der Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Obe rpöring 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. 
GO hat die Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring folgende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit 
gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit Art. 10 Abs. 1 VGemO und § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung vom 
02.06.2008 bekannt gemacht wird: 
 
 

I. 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   683.200 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   110.200 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2013 auf 445.800,00 € festgesetzt 
und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 
Stand vom 30.06.2012 auf 4.493 Einwohner festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 99,2210 € festgesetzt. 

 
(2) Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
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II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 10 VGemO, Art. 41 KommZG i.V. mit Art. 67, 71 und 73 
GO genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan wird vom 21.05.2013 bis einschließlich 27.05.2013 öffentlich in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring, Niederpöring 23, 94562 Oberpöring, Zimmer 15, aufgelegt 
(Art. 10 Abs. 2 VGemO i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 
3 GO). Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung liegen während der Dauer ihrer Gültigkeit in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring zur Einsicht bereit (§ 4 Satz 1 BekV). 
 
 
 
 
Niederpöring, den 24.04.2013 
 
Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring 
 
gez.  Loibl 
Gemeinschaftsvorsitzender 
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Bekanntmachung 
 

der Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Wa llerfing 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt 
der Schulverband Mittelschule Wallerfing folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V. mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und § 25 Abs. 2 der Geschäftsordnung vom 
05.04.2011 bekannt gemacht wird: 
 
 

I. 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 348.613 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   50.100 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2013 auf 250.761,00 € festgesetzt 
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  
nach dem Stand vom 1. Oktober 2012 auf 143 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  1.753,5734 € festgesetzt. 

 
(2) Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
§ 5 

 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
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II. 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der Zeit vom 21.05.2013 bis einschließlich 27.05.2013 
öffentlich in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring, Niederpöring 23, 94562 
Oberpöring, Zimmer 15, zur Einsichtnahme auf. Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung liegen 
während der Dauer ihrer Gültigkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring 
zur Einsicht bereit (§ 4 Satz 1 BekV). 
 
 
 
Niederpöring, den 24.04.2013 
 
Schulverband Mittelschule Wallerfing 
 
gez. 
 
Weinzierl 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung 
 

der Haushaltssatzung des Schulverbandes Grundschule Obe rpöring-Wallerfing 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt 
der Schulverband Grundschule Oberpöring-Wallerfing folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß 
Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und § 25 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung vom 05.04.2011 bekannt gemacht wird: 
 
 

I. 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 169.639 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   28.100 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2013 auf 107.680,00 € festgesetzt 
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  
nach dem Stand vom 1. Oktober 2012 auf 100 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  1.076,80 € festgesetzt. 

 
(2) Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
§ 5 

 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
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II. 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der Zeit vom 21.05.2013 bis einschließlich 27.05.2013 
öffentlich in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring, Niederpöring 23, 94562 
Oberpöring, Zimmer 15, zur Einsichtnahme auf. Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung liegen 
während der Dauer ihrer Gültigkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring 
zur Einsicht bereit (§ 4 Satz 1 BekV). 
 
 
 
Niederpöring, den 03.05.2013 
 
Schulverband Grundschule Oberpöring-Wallerfing 
 
gez. 
 
Loibl 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverban des  
Grundschule Hengersberg für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz, Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
sowie der Art. 63 ff GO erlässt der Schulverband Grundschule Hengersberg folgende 
Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG i.V. mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 KommZG 
amtlich bekanntgemacht wird. 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   224.220.-- € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit     32.200.-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf            217.810.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2012 von insgesamt  
206 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                           1.057,33 €. 
 
Investitionsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf                 22.200.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2012 von insgesamt  
206 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                                107,77 €. 
 

§ 5 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 25.000.-- € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft. 
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II. 
 
 
Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay. SchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 13.05.2013 bis 27.05.2013 beim Markt 
Hengersberg, Mimminger Straße 2, 94491 Hengersberg, Rathaus, Zimmer Nr. 09, 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Hengersberg, 08.05.2013 
Schulverband Grundschule Hengersberg 
gez.: 
Christian Mayer  
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes   
Mittelschule Hengersberg für das Haushaltsjahr 2013. 

 
Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz, Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
sowie der Art. 63 ff GO erläßt der Schulverband Mittelschule Hengersberg folgende Haushaltssatzung, 
die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG i.V. mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich 
bekanntgemacht wird. 
 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit         1.059.420.-- € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit         1.117.800.-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf             861.000.-- € 
festgesetzt 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf                            748.870.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2012 von insgesamt  
236 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                                      3.173,18 €. 
 
Investitionsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf                               12.000.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2012 von insgesamt  
236 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                                            50,85 € 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 150 000.-- € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft. 
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II. 

 
Nach § 2 der Haushaltssatzung wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 861.000.-- € festgesetzt. 
Die hierfür erforderliche Genehmigung nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. m. Art. 40 Abs. 1, Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 71 Abs. 2 GO wurde vom Landratsamt Deggendorf mit Schreiben 
vom 24.04.2013 erteilt.  
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay. SchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 13.05.2013 bis 27.05.2013 beim Markt 
Hengersberg, Mimminger Straße 2, 94491 Hengersberg, Rathaus, Zimmer Nr. 09, 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Hengersberg, 08.05.2013 
Schulverband Mittelschule Hengersberg 
gez:  
Christian Mayer 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
 Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach 

für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Auf Grund der Art. 8 Abs.  2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1, Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 
ff.  
der Gemeindeordnung (GO) hat die Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach folgende Haushaltssatzung  
erlassen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit Art. 10 Abs. 1 VGemO bekannt gemacht wird: 
 
 

I. 
 

§  1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt, er 
schließt 
 

im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 932.450.-- € 
und  

im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                     5.000.-- € 
ab. 
 
 

§  2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§  3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§  4 
 

(1) Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von  

Ausgaben im Verwaltungshaushalt  wird für das Haushaltsjahr 2013 auf  751.800,00 € 
              festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.                          
 
       2.   Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem                               
             Stand vom 30.06.2012 auf 6.321  Einwohner festgesetzt. 
 

 3.   Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf  118,95 €  festgesetzt. 
 
(2)  Investitionsumlage 

             Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§   5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem  
Haushaltsplan wird auf 100.000.-- € festgesetzt. 
 
 

§   6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§   7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft. 

 
 

II. 
 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 10 VGemO, Art. 41 KommZG i.V. mit Art. 67, 71 und  
73 GO genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO  i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1  
KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der Zeit vom 17.05.2013 bis einschließlich 04.06.2013 in  
der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach, Marktplatz 12, 94508 Schöllnach,  
Zimmer 9 während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Schöllnach, 08.05.2013  
Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach 
gez. 
 
 
O s w a l d   
Gemeinschaftsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Hauptschulverbandes Schöllnach 

für das Haushaltsjahr 2013  
 
 
Auf Grund der Art. 9 Abs. 7, 9 des BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, sowie der Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung erlässt der Hauptschulverband Schöllnach folgende Haushaltssatzung, die hiermit 
gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 24 Art. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht wird: 
 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im 
Verwaltungshaushalt          in den Einnahmen und Ausgaben mit                    333.300.-- € 
und  
im  
Vermögenshaushalt            in den Einnahmen und Ausgaben mit                      20.000.-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4  
 
(1) Verwaltungsumlage  

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung   
    von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2013 auf 224.600.-- €  
    festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulver-          
    bandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach     
    dem Stand vom 1. Oktober 2012 auf  105  Verbandsschüler festgesetzt.     

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  2.139,051 €  festgesetzt. 

4. Die Umlage ist mit je 1/12 am Ende eines Monats zur Zahlung fällig. 

 
 
(2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf                                                                      55.000.--€                                                                 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft. 
 

 
II. 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1  
Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der Zeit vom 17.05.2013 bis einschließlich  
04.06.2013 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Schöllnach, Marktplatz 12,  
94508 Schöllnach, Zimmer Nr. 9 während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur 
Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Schöllnach, 08.05.2013   
Hauptschulverband Schöllnach 
gez. 
 
O s w a l d  
Schulverbandsvorsitzender 
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Landratsamt Deggendorf 
41-641-4/2 Ro 
 
 
Wassergesetze; 
Errichtung einer Brücke über den Deggenauer Wiesengr aben auf dem Gelände der 
Fa. Streicher Fl. Nr. 124/2, 124/5, Gemarkung Deggenau , durch die Fa. Streicher, 
Schweigerbreite 17, 94469 Deggendorf  
 
hier: Bekanntgabe nach § 3a Satz 2 Halbsatz 2 des Geset zes über die 
 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
 
 
 

 
B E K A N N T M A C H U N G :  

 
 

 
 
 
Die Fa. Streicher hat eine wasserrechtliche Gestattung für die Errichtung eines Brückenbauwerks zur 
Querung des Deggenauer Wiesengrabens im Bereich der Grundstücke Fl. Nr. 124/2, 124/5, Gemarkung 
Deggenau, beantragt. 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Ausbaumaßnahme nach Nr. 13.18.1 der Anlage 1 zum 
UVPG, für die eine allgemeine Vorprüfung nach § 3 c UVPG vorgeschrieben ist.  
Im Zuge der Vorprüfung ist festzustellen, ob das Vorhaben unter Berücksichtigung der in Nr. 2 der Anlage 
2 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und 
deshalb die Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach den 
Vorschriften des UVPG besteht. 
 
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu erwarten sind. 
 
Diese Feststellung geben wir hiermit gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG bekannt. 
Sie ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Nähere Informationen können beim Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 41, –Wasserrecht und 
Umweltfragen-, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, Tel. 0991 3100-406, eingeholt werden. 
 
 
 
Deggendorf, 06.05.2013 
Landratsamt Deggendorf 
 
 
 
B i s c h o f f 
Oberregierungsrätin
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30-0831 jbö-fr 
MANÖVERMELDUNG 

Übungsraum: 
St.Englmar UQ 405 305, Ruhmannsfelden UQ 528 280, Deggendorf UQ 495 116, 
Natternberg UQ 470 097, Altenbuch UQ 350 050, Mengkofen UP 117 995, Neuhofen UQ 062 036, 
Sallach UQ 063 100, Rain UQ 147 203, Mitterfels UQ 304 277 
 
voraussichtliche Ballungsräume:  
StoÜbPI Bogen 33U UQ 318 189 – WASSERÜBUNGSPLATZ 33U UQ 318 186 –  
ÖDWIES UQ 452 267 – StoÜbPI Metting 33 UQ 154 083, MARIAPOSCHING UQ 390 102 
 
Zeit:  
11.06. – 20.06.2013 
 
Nähere Angaben zur Übung:  
„Schneller Luchs 06/13“ 
  
Übungsform mit Kurzcharakteristik:  
Übung im freien Gelände für die Sanitätstruppe unter einsatznahen Bedingungen. 
 
Besonderheiten:  
Blaulichteinsatz u Übungszwecken, Einsatz Nebelmittel für Hubschrauberlandung. 
 
Geplante Übungsaktivitäten:  
Die Übung findet im freien Gelände und in Kasernen statt. 

a) Einsatz Luftfahrzeuge - Außenlandungen  
Voraussichtlicher Ort: Oberschneiding 33 U UQ 250 052 und 33 U UQ 271 071, 
StoÜbPI Bogen 33 U UQ 327 197, StoÜbPI Metting 33 U UQ 157 096 

b) Gewässernutzung: Fährbetrieb Donau/Mariaposching U 33 UQ 391 103 Mitbenutzung der 
zivilen Fähre gegen Bezahlung (17.-20.06.2013) 

c)   Nachtmärsche, Leuchtkörper, Manövermunition, Nebelmittel 
Einzelheiten zur Übung:  
Darstellung eines Verkehrsunfalls mit Bus. Sicherung und Absicherung eine Kfz-Unfall. Versorgung 
und Transport von Verwundeten. Marsch mit Kfz im Patrouillen-Rahmen. Sicherung von Objekten. 
Einrichten und Betrieb eines vorgelagerten Gefechtsstand. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 
liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die 
Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Zuwiderhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 
Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen 
Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 
Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 
Übung zu verständigen. 

 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 
Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 
Deggendorf, den 17. April 2013 
LANDRATSAMT 
Dr. Becker, Oberregierungsrätin 
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren  
 
 
 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 
 
 

Nr. 3783611530 
Nr. 3782875961 
Nr. 3831153865 
Nr. 3785133434 

 
 
 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf sind in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB werden die 
Sparkassenbücher hiermit aufgeboten und die Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden. Wenn innerhalb  dieser Zeit keine 
Rechte angemeldet werden, werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
 
Deggendorf, 15.04.2013; 26.04.213; 26.04.2013, 06.05.2013 
 
 
gez.  
 
 
Sparkasse Deggendorf 


